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Zulassungsbescheinigung II ändern
Zuständige Stellen

Mit den folgenden Links buchen Sie immer nur einen Termin für eins der 
beschriebenen Anliegen.  
Sollten Sie mehrere Anliegen dieser Art haben, dann klicken Sie bitte auf den 
Namen der unten aufgeführten Dienststelle und wählen Sie dort im rechten 
Menü die Terminvereinbarung.

Kfz-Zulassungen   Termin buchen  Frühestmöglicher Termin Di. 23.04.24 um 11:15
BürgerServiceCenter-Mitte
BürgerServiceCenter-Nord   Termin buchen  Frühestmöglicher Termin Do. 25.04.24 
um 14:00
Bürgeramt

Frühestmöglicher Termin in Bremen: Kfz-Zulassungen am Di. 23.04.24 um 11:15

Basisinformationen

Persönliche Änderungen (bei Vor- und Nachnamen beispielsweise durch Heirat oder 
Scheidung) müssen in den Zulassungsbescheinigungen Teil I und Teil II geändert werden.

Welche Unterlagen benötige ich?

Gültiger Personalausweis, Reisepass oder elektronischen Aufenthaltstitel (eAT) sowie 
den Nationalpass im Original der/des antragstellenden Fahrzeughalters/in
bei Vertretung mit schriftlicher Vollmacht  

zusätzlich: Personalausweis oder Reisepass des Bevollmächtigten

Zulassungsbescheinigung Teil II oder alter Fahrzeugbrief
Zulassungsbescheinigung Teil I bzw. Fahrzeugschein
bei Adressänderung  

ist die Vorlage der Zulassungsbescheinigung Teil II nicht erforderlich. 
ABER: Sofern noch ein alter Fahrzeugschein vorhanden ist: dieser und der alte 
Fahrzeugbrief

gültiger Prüfbericht über eine Hauptuntersuchung  

z.B. TÜV, DEKRA, GTÜ, KÜS, GTS, FSP

https://www.service.bremen.de/de/dienststelle/5bremen02.c.339250.de
https://termin.bremen.de/termine/select2?md=3&lang=de_DE
https://termin.bremen.de/termine/directentry?mdt=3&loc=2&cnc-58=1&date=2024-04-23&time=11:15
https://www.service.bremen.de/de/dienststelle/bremen128.c.766306.de
https://www.service.bremen.de/de/dienststelle/bremen128.c.766393.de
https://termin.bremen.de/termine/select2?md=6&lang=de_DE
https://termin.bremen.de/termine/directentry?mdt=6&loc=5&cnc-238=1&date=2024-04-25&time=14:00
https://www.service.bremen.de/de/dienststelle/bremen128.c.665902.de
https://termin.bremen.de/termine/directentry?mdt=3&loc=2&cnc-58=1&date=2024-04-23&time=11:15
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bei Zulassung auf Firmen  

zusätzlich:  
- Aktuelle und gültige Gewerbeanmeldung und, sofern vorhanden, aktueller und 
gültiger Handelsregisterauszug (auch als Kopie) 
- Vollmacht, wenn der Verfügungsberechtigte nicht persönlich den Antrag vor Ort stellt

Verfahren

Die Änderung muss entweder persönlich oder durch einen Dritten mit schriftlicher 
Vollmacht bei der Behörde beantragt werden. Der Vertreter muss die Vollmacht und 
zusätzlich den Personalausweis oder Reisepass vorlegen.

Die Zulassungsbehörde gibt Kfz-steuerrelvante Änderungen automatisch an 
das Hauptzollamt weiter.

Achtung:  
Wenn das Fahrzeug auf Kredit gekauft oder geleast wurde und die finanzierende Bank 
oder der Leasinggeber den Fahrzeugbrief oder die Zulassungsbescheinigung Teil II zur 
Sicherung erhalten hat, ist der Finanzierungsgeber zu bitten, das Dokument der 
Zulassungsbehörde zur Änderung und zum Nachweis der Verfügungsberechtigung zu 
übersenden. Erst wenn das Dokument der Behörde vorliegt, kann die Änderung erfolgen.

Das Dokument verbleibt solange vor Ort bis die Änderung erfolgt ist oder von der 
finanzierenden Stelle zurückgefordert wird. In beiden Fällen erfolgt danach die 
Rücksendung an die finanzierende Stelle.

Hinweis: Bei Adressänderungen (nach einem Umzug innerhalb Bremens ohne 
Halterwechsel) ist die Vorlage der Zulassungsbescheinigung Teil II nicht erforderlich.

Rechtsgrundlagen

Gebührenordnung für Maßnahmen im Straßenverkehr (GebOSt)
§ 15 Fahrzeug-Zulassungsverordnung (FZV)

Weitere Hinweise

Alte Dokumente behalten ihre Gültigkeit, bis wegen der Änderung von Angaben die 
Ausstellung neuer erforderlich wird. Ein Nebeneinander von altem Fahrzeugschein und 
neuer Zulassungsbescheinigung Teil II oder altem Fahrzeugbrief mit neuer 
Zulassungsbescheinigung Teil I ist nicht möglich.

http://www.gesetze-im-internet.de/stgebo_2011/BJNR009800011.html
https://www.gesetze-im-internet.de/fzv_2023/__15.html
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Bei einer Adressänderung innerhalb des Zulassungsbezirks wird eine neue 
Zulassungsbescheinigung Teil I ausgestellt. Besitzt das Fahrzeug noch alte 
Fahrzeugpapiere, kann die neue Adresse einmalig in den alten Fahrzeugschein 
eingetragen werden. Wurde die Adresse wurde im Fahrzeugschein bereits einmal 
geändert, müssen neue Papiere ausgestellt werden.

Technische Änderungen müssen  - soweit dies notwendig ist - ebenfalls eingetragen 
werden. Auch dies führt zu einer Neuausstellung der Zulassungsbescheinigung Teil I und 
Teil II. Wenn das Fahrzeug noch einen alten Fahrzeugpapiere besitzt, führen die 
Änderungen generell zu einer Neuausstellung der Zulassungsbescheinigungen Teil I und 
Teil II.

Achtung:  
Die Änderung muss vom Eigentümer des Fahrzeugs gemeldet werden. Handelt es sich 
beim Eigentümer und Halter des Fahrzeugs um unterschiedliche Personen, ist auch der 
Halter zu einer Meldung verpflichtet.

Welche Fristen sind zu beachten?

Die Änderung muss schnellstmöglich erfolgen.

Welche Gebühren/Kosten fallen an?

3,80 EUR Sofern auch eine neue Zulassungsbescheinigung Teil II ausgestellt werden 
muss. 
12,30 EUR für die Zulassungsbescheinigung Teil I 
Im Einzelfall können weitere Gebühren entstehen.
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